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An die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie die 
Mitglieder des Fakultätsrates der Sprach- und 
literaturwissenschaftlichen Fakultät 
 
An die Mitglieder der zuständigen Promotionskommission 
 
An Herrn Thomas Landgraf 
  
 

Auslage  
der Dissertation, der Gutachten und des Resümees 
 
 
Thomas Landgraf 
 
Sprachbetrachtung im Literaturunterricht? 
 
Promotionsfach: Didaktik Deutsch 
 
Gutachterin/Gutachter: 
Prof. Dr. Michael Kämper-van den Boogaart 
Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin 

Prof. Dr. Beate Lütke 
Institut für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-
Universität zu Berlin 
 
 

Zeitraum: 10. Mai bis 07. Juni 2019 

Ort  
Ansprechpartnerin: Dorotheenstraße 24, Raum 3.506 

Malina van Appeldorn 
Institut für deutsche Literatur 

Telefon / Mail:  2093-9663; malina.appeldorn@hu-berlin.de  
 
 
 
Die von Herrn Landgraf eingereichte Dissertation liegt gemäß 
§ 12 der Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät II 
vom 20. Januar 2010 für den berechtigten Personenkreis zur 
Einsichtnahme aus. Gleichzeitig können die Gutachten und das 
Resümee des Promovenden eingesehen werden. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass „Einwände gegen die Dissertation und/oder Gutachten 
[...] während der Auslagefrist der Promotionskommission mit einer schriftlichen 
Begründung vorzulegen“ sind. (Promotionsordnung vom 20. Januar 2010, § 12) 
 


